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Datum der Sitzung Gremium

29.12.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Straßenreinigungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam 2012.

Ergebnisse der Vorberatungen
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt
Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

Auf Grund der Veränderungen im Straßenverzeichnis ergibt sich die Notwendigkeit einer neuen 
Gebührenkalkulation. 

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4



Begründung:

Das in der Anlage der Straßenreinigungssatzung aufgeführte Straßenverzeichnis wurde in Bezug auf 
die Einordnung der Straßen hinsichtlich der verkehrstechnischen Bedeutung, der Reinigungsfähigkeit 
und der Widmung der Straße einer weiteren Differenzierung unterworfen und damit die sachgerechte 
und zweckmäßige Einstufung einzelner Straßen in die jeweilige Reinigungsklasse überprüft.

Dies führt zu einer Neueinstufung einzelner Straßenzüge bzw. Präzisierung in der Abgrenzung 
einzelner Straßenabschnitte. 

Das Straßenverzeichnis wurde übersichtlicher aufgebaut. Die neue Strukturierung weist eine klare 
und eindeutige Zuordnung der übertragenen Reinigungspflichten gemäß § 2 der 
Straßenreinigungssatzung auf. 

Aufbauend auf die Ergebnisse der externen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Prüfung der 
Straßenreinigungssatzung durch das Unternehmen Econum und der bereits umgesetzten 
Veränderungen im Jahre 2011 sowohl in der Gebührensatzung als auch im Straßenverzeichnis der 
Straßenreinigungssatzung ergibt sich auch 2012 die Notwendigkeit einer neuen Gebührenkalkulation.

Die Auswahl der Straßen beim Winterdienst erfolgte entsprechend der bisherigen Verkehrsbedeutung 
und Gefährlichkeit. Zur Qualitätsverbesserung und zur Reduzierung von Leerfahrten erfolgt eine 
einheitliche Durchführung aller in der Satzung mit Winterdienst aufgeführten Straßen.

Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts Potsdam  bietet § 49 des Brandenburgischen 
Straßengesetzes BbgStrG keine ausreichende Rechtsgrundlage auf Straßen, die über keinen 
erkennbaren Gehweg verfügen, die Anlieger  zu winterdienstlichen Räum- und Streumaßnahmen  auf 
Seitenstreifen der Fahrbahn zu verpflichten.
Zu den Auswirkungen des Urteils des VG Potsdam zum Winterdienst auf Fahrbahnen hat der 
Landesgesetzgeber eine Änderung des Brandenburgischen Straßengesetztes  initiiert. Es wird 
erwartet, dass hier eine andere Regelung getroffen wird und weitreichendere 
Übertragungsmöglichkeiten des Winterdienstes auf die Anlieger für die Kommunen in Brandenburg 
geschaffen wird, wie dies in anderen Bundesländern regelmäßig der Fall ist.
Wann die Änderung des Brandenburgischen Straßengesetzes vollzogen wird ist zum Jetzigen 
Zeitpunkt nicht bekannt. Sollte dies aber bis zum 31.12.2011 erfolgen, muss die Satzung 2012 
entsprechend angepasst werden. 
Bis dahin bleibt  allein die Gemeinde bzw. die Stadt nach § 49 a BbgStrG im Rahmen ihrer 
Leistungsfähigkeit auf Straßen ohne Gehwegen zum Winterdienst verpflichtet.


